
Dirk Salmon 

Hotterstraße 9 
80331 München 

                                                                        
     
 

 
 

Stadt Mirow 
über das Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte 
Rudolf-Breitscheid-Str. 24 

17252 Mirow 
 

 
Antrag auf Einleitung des Verfahrens für das geplante  
„Ferienhausgebiet Peetsch“ 

 
sowie Kostenübernahmeerklärung 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beantrage hiermit die Einleitung eines Bebauungsplans für den in der Anlage 
dargestellten Planungsraum. 

Planungsziel ist die Sicherung der zwei Ferienhäuser und eine bedarfsgerechte, 
verträgliche Verdichtung des baulichen Bestandes. Dazu ist die Festsetzung eines 

Sondergebietes, das der Erholung dient, gemäß § 10 Abs. 1 BauNVO erforderlich.  

Dies vorangestellt, wird der konkrete zu erarbeitende Inhalt des 
Bebauungsplanes entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit Ihnen und 

Ihrer Verwaltung im Einzelnen abgestimmt. 

Im Rahmen des im Abstimmungsverfahren noch zu verhandelnden 

Städtebaulichen Vertrages verpflichte ich mich hiermit vorab, die Kosten der 
Planungen und die Kosten der Erschließung gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
zu tragen. 

Zu weiteren Erläuterungen des Vorhabens stehe ich Ihnen und den politischen 
Gremien selbstverständlich zur Verfügung. 

Ich bitte, die Einleitung des Planverfahrens zu beschließen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dirk Salmon                                     München, den  

 

Dirk Salmon                                   München, den 
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PEETSCH

Geltungsbereich

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 01/21 der Stadt Mirow
"Ferienhausgebiet Peetsch"

Ausgrenzung

Übersichtskarte

Geltungsbereich ca. 1,2 ha
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Zu TOP 9 der Bauausschusssitzung der Stadt Mirow am 18.05.2021 
 
Am 17.04.2021 trat die Richtlinie zur Förderung der Löschwasserversorgungssys-
teme (Löschwasserförderrichtlinie LöschWFöRL M-V) in Kraft. Um Fördergelder für 
den Bau oder die Sanierung von Löschwasserentnahmestellen (LWE) zu erhalten, 
muss die Gemeinde Eigentümer des Baugrundstückes, Träger der Feuerwehr sowie 
Bauherr der Entnahmestelle sein. Der Höchstbetrag der Förderung liegt bei 80 % 
maximal jedoch bei 30.000 Euro. Für die Zisterne in Schillersdorf wird eine Größe 
von ca. 350 m2 geplant. Aus der Zuarbeit der Liegenschaftsabteilung geht hervor, 
dass die Stadt Mirow neben der eben genannten Fläche von 350 m2 auf einen Ver-
kaufserlös i. H. v. 8.225,00 Euro verzichten müsste. Weiterhin müssten die Kosten 
der Vermessung und Fortführung i. H. v. 2.700,00 Euro durch die Stadt getragen 
werden. 
 
Durch die Bauleitplanung wurde der Brandschutzbehörde mitgeteilt, dass u. a. das 
Grundstück Gemarkung Roggentin, Flur 14, Flurstück 57/5 von der BVVG zum Kauf 
angeboten wurde. Sollte sich die Stadt zum Kauf des Grundstückes entscheiden, 
würde das o. g. Wohnbaugrundstück im vollem Umfang veräußert werden. Durch die 
Eigentumsübernahme durch die Stadt können immer noch die Fördermittel für die 
Löschwasserentnahmestelle beantragt werden. Da in der Fördermittelrichtlinie keine 
Aussage darüber getroffen wird, ob mit der Pacht eigentumsgleiche Recht für die 
Stadt entstehen, wird davon ausgegangen, dass ein Fördermittelantrag auf dem 
Pachtland abgelehnt wird. 
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